
auf einen Blick

Neue Corona-Regeln

Gültig ab dem 6. Dezember 2021 bis zum 15. 

Jänner 2022



• Es gilt weiterhin die Maskenpflicht im Freien und 

in allen Innenräumen mit Ausnahme der eigenen 

Wohnung (ab 6 Jahren)

• Es gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen von FFP2-

Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln (ab 6 

Jahren​)

• Die Maskenpflicht entfällt bei sportlicher 

Tätigkeit

Allgemeine Regeln



Die grüne Bescheinigung (3G) ist ab dem 6. 

Dezember auch für folgende Bereiche notwendig: 

• Öffentliche Verkehrsmittel (lokal, regional und 

interregional)

• Beherbergungsbetriebe

• Gemeinschaftsduschen und Umkleideräume

• Proben von Chören und Musikkapellen in 

Innenräumen

3G-Regelung



Ab dem 6. Dezember ist der Zugang zu folgenden 

Bereichen ausschließlich mit 2G möglich: 

• Innenräume von Bars und Restaurants (Tisch 

und Theke)

• Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, 

Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich 

zugänglichen Orten, auch im Freien

• Tanzsäle, Diskotheken und ähnliche Lokale

• Sportveranstaltungen, Stadien und Sporthallen

• Feste und öffentliche Feiern

2G-Regelung


